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Verordnung

Die Marktgemeinde Oberndorf an der Melk ordnet im Interesse der Sicherheit, Flüssigkeit und
Leichtigkeit des sich bewegenden Verkehrs anlässlich der Durchführung folgender Arbeiten eine
Straßensperre an:

Art der Arbeiten: Verlegung Stromkabel für Straßenbeleuchtung beim neuen
Kindergarten

Straße:

Zeitraum:

Sperre der Gemeindestraße „Am Aufeld" obere Querstraße,
Teil von Grdstk. Nr. 296/6

Montag, 13.07.2026 7:00 bis 16:00 Uhr

Ansprechperson: Bernhard Hörhan, Tel.: 0676/6278718

Folgende Straßenverkehrszeichen gemäß StVO 1960 werden angebracht:
„Fahrverbot" gem. § 52/1 StVO 1960, Zufahrt bis zur Baustelle gestattet
„Umleitung" gem. § 53 Z 16b des Fahrzeugverkehrs und des Fußgängerverkehrs über die untere
Querstraße Am Aufeld

Diese Verordnung tritt gem. § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit der Anbringung des Verkehrszeichens in Kraft
und deren Entfernung außer Kraft.

Derßürgermeister

Se^berl Walter

Angeschlagen am: 10.07,2026
Abgenommen am: 14.07.2026


